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Wichtige neue Entscheidung 

 
Schülerbeförderungsrecht: Begrenzung der Wegstreckenentschädigung bei privater PKW-
Benutzung auch für nicht durch öffentliche Verkehrsmittel bediente Restwegstrecken mög-
lich 
 
§ 2 SchBefV, § 3 SchBefV, Art. 6 BayRKG 
 
Schulwegkosten 
Notwendigkeit der Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs 
Wegstreckenentschädigung 
Begrenzung auf die Höhe der Kosten für die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
auch für Restwegstrecken, auf denen öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung ste-
hen 
Ermessensentscheidung des Aufgabenträgers 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 07.04.2015, Az. 7 B 14.1636 
 
 
 
Leitsatz: 

Die Schülerbeförderungspflicht besteht nicht auf dem gesamten Schulweg, d.h. von „Tür 

zu Tür“. Die Regelung des § 2 Abs. 2 Nr. 1 SchBefV schließt nicht aus, dass auch bei be-

stehender Beförderungspflicht auf dem Schulweg unter Umständen Restwege von und zu 

Haltestellen verbleiben können und hinzunehmen sind.  

 

Orientierungssätze der LAB: 



1. Schülerbeförderungsrechtlich ist der Umstand, dass dem Schüler die Benutzung öffent-

licher Verkehrsmittel aufgrund des damit verbundenen Zeitaufwands in subjektiver Hin-

sicht nicht zumutbar ist, bereits auf einer ersten Stufe der Prüfung – nämlich ob der Ein-

satz des privaten Kraftfahrzeugs notwendig ist (§ 3 Abs. 2 Satz 2 SchBefV) – zu be-

rücksichtigen und führt deshalb nicht dazu, dass die Kostenerstattung nach § 3 Abs. 3 

Satz 2 SchBefV i.V.m. Art. 6 Abs. 6 BayRKG in voller Höhe gewährt werden müsste 

(Rn. 16).  

 

2. Bezüglich der sodann auf einer zweiten Stufe festzusetzenden Wegstreckenentschädi-

gung kommt es nicht mehr darauf an, ob die Benutzung des öffentlichen Verkehrsmit-

tels für den Schüler zumutbar ist, weil diese Frage bereits im Rahmen der Notwendig-

keit des Einsatzes eines privaten Kraftfahrzeugs geprüft wird. Ist dem Schüler die Be-

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel – gegebenenfalls auch unter anderweitiger (z.B. fuß-

läufiger) Zurücklegung einer Restwegstrecke (z.B. von der Haustür zur nächstgelege-

nen ÖPNV- oder Schulbushaltestelle) – objektiv möglich, steht es ohne Rücksicht auf 

Fragen der subjektiven Zumutbarkeit im Ermessen des Aufgabenträgers, die Entschä-

digung für die gesamte Wegstrecke auf die Höhe der Kosten für die Benutzung des öf-

fentlichen Verkehrsmittels zu begrenzen (§ 3 Abs. 3 Satz 3 SchBefV; Rn. 17).  

 

 

Hinweis: 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) beschäftigt sich im vorliegenden Urteil 

– soweit ersichtlich erstmals – ausdrücklich mit der Frage, ob die Wegstreckenentschädi-

gung für den genehmigten Einsatz eines privaten Kraftfahrzeugs auch für eine solche 

Teilstrecke des Gesamtschulweges gemäß § 3 Abs. 3 Satz 3 SchBefV auf die Höhe der 

Kosten für die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels begrenzt werden kann, auf 

der dem Schüler ein öffentliches Verkehrsmittel nicht zur Verfügung steht. Im Gegensatz 

zur Vorinstanz (VG Regensburg) bejaht der BayVGH dies aus den oben in seinem Leitsatz 

und unseren Orientierungssätzen wiedergegebenen Gründen und stellt dabei maßgeblich 

auf die Erwägung ab, dass auf dem Schulweg generell Restwege von und zu Haltestellen 

verbleiben können und grundsätzlich hinzunehmen sind, weil dies üblicher Weise bei jegli-

cher Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel der Fall ist (Rn. 14). 



 

Für die Praxis gilt dabei allerdings zu beachten, dass es sich bei der Begrenzungsmög-

lichkeit des § 3 Abs. 3 Satz 3 SchBefV seinem Wortlaut nach um eine Ermessensent-

scheidung handelt. Es ist daher – auch wenn dieser Rechtsbereich durch Massenverwal-

tung gekennzeichnet ist – dafür Sorge zu tragen, dass im entsprechenden schülerbeförde-

rungsrechtlichen Bescheid eine Ermessensausübung des Aufgabenträgers hinreichend 

deutlich zum Ausdruck kommt.  

 
 
Dr. Martić 
Landesanwalt 
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G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

******* ***** ***., 

***** **, ***** *******, 

 - ****** - 

 

**************: 



************ **** ******** *** *****, 

*************. *, ***** *******, 

 

gegen 

 

Landkreis Regen, 

vertreten durch den Landrat, 

Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, 

 - Beklagter - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Schulwegkosten; 

hier: Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 

5. Februar 2014, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 7. Senat, 

 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Häring, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Schmeichel, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Lotz-Schimmelpfennig 

 



aufgrund mündlicher Verhandlung vom 31. März 2015 

 

am 7. April 2015 

 

folgendes 

 

Urteil: 

 

 I. Unter Abänderung des Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg 

vom 5. Februar 2014 wird die Klage abgewiesen. 

 

 II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen. 

 

 III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags 

abwenden, sofern nicht der Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.  

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger, der im Jahr 2011/2012 die 11. Jahrgangsstufe des D********-***-*******-Gymnasiums 

in V******** besuchte, begehrt die Übernahme von Schulwegkosten.  

 

Mit Bescheid vom 1. Februar 2012 übernahm der Beklagte die Kosten der Beförderung des Klägers von 

seinem Wohnort in B******, Ortsteil S**** nach V******** bei einem Unterrichtsende um 17.00 Uhr 

(donnerstags) in einem privaten Kraftfahrzeug für das Schuljahr 2011/2012 in Form einer Wegstre-

ckenentschädigung in Höhe von 0,25 Euro pro Kilometer. Die Kosten seiner Beförderung an den übri-

gen (Schul-)Werktagen (Unterrichtsende vor 17.00 Uhr) in einem privaten Kraftfahrzeug wurden in 

Höhe der Kosten des öffentlichen Verkehrsmittels übernommen. Zur Begründung hieß es in dem Be-

scheid sinngemäß, da donnerstags bei einem Unterrichtsende um 17.00 Uhr kein öffentliches Ver-
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kehrsmittel zeitgerecht verkehre, sei der Einsatz des privaten Kraftfahrzeugs notwendig. An den übri-

gen vier Schultagen in der Woche verlängere sich bei Benutzung des öffentlichen Verkehrsmittels die 

regelmäßige Abwesenheitsdauer von der Wohnung um mehr als zwei Stunden; das sei dem Kläger 

nicht zumutbar, die Benutzung des eigenen Autos werde auch insoweit als notwendig anerkannt. Die 

Erstattung der Kosten auf der Strecke vom Wohnort zur Schule (einfach 18 km) erfolge bei Unter-

richtsende 17.00 Uhr (donnerstags) in Form einer Wegstreckenentschädigung von 0,25 Euro/km, an 

den übrigen Tagen, an denen ein öffentliches Verkehrsmittel verkehre, werde die Höhe der Entschädi-

gung dagegen auf dessen Kosten begrenzt.  

 

Die nach erfolglosem Widerspruchsverfahren erhobene Klage hatte insoweit Erfolg, als das Verwal-

tungsgericht den Beklagten verpflichtete, die Kosten für die Beförderung des Klägers in einem priva-

ten Kraftfahrzeug im Schuljahr 2011/2012 zwischen B****** und S**** in Form einer Wegstrecken-

entschädigung in Höhe von 0,25 Euro/km zu übernehmen. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

sei dem Kläger auf der Strecke zwischen B****** und dem Ortsteil S**** nachmittags nicht möglich, 

weil er regelmäßig den nur morgens und mittags verkehrenden Schulbus, dessen Mitbenutzung ihm 

gestattet sei, nicht erreichen könne. Der Beklagte sei bei seiner Entscheidung davon ausgegangen, 

dass für die Teilstrecke zwischen B****** und dem Ortsteil S****, die weniger als drei Kilometer 

betrage und nicht als besonders gefährlich oder beschwerlich angesehen werde, kein Beförderungs-

anspruch des Klägers bestehe. Eine derartige Beurteilung sei dem Aufgabenträger indes nur im Rah-

men der Bestimmung der Beförderungspflicht nach § 2 Abs. 2 Schülerbeförderungsverordnung (Sch-

BefV) eingeräumt. Dazu habe der Beklagte jedoch bereits entschieden gehabt, dass eine solche von 

der Wohnung des Klägers bis zur Schule bestehe. Bei der Erstattung der solchermaßen entstehenden 

Kosten sehe die SchBefV eine entsprechende Beschränkung der Wegstreckenentschädigung nicht 

vor.  

 

Dagegen wendet sich der Beklagte mit seiner vom Verwaltungsgerichtshof zugelassenen Berufung. 

Das Verwaltungsgericht gehe rechtsfehlerhaft davon aus, dass § 3 Abs. 3 Satz 3 SchBefV nur auf (Teil-

)Strecken Anwendung finde, auf denen tatsächlich ein öffentliches Verkehrsmittel verkehre, für ver-

bleibende Schulwegreste jedoch die volle Wegstreckenentschädigung zu zahlen sei. Dabei werde 

verkannt, dass bei nahezu jeder Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel eine Restwegstrecke von und 

zu Haltestellen zurückzulegen sei, deren Zumutbarkeit vom Aufgabenträger im Einzelfall zu beurtei-

len sei.  

 

Der Beklagte hat beantragt,  
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das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 5. Februar 2014 insoweit ab-

zuändern, als der Landkreis R**** unter teilweiser Aufhebung seines Bescheides vom 

1. Februar 2012 verpflichtet wurde, eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von 

0,25 Euro/km für die Strecke vom Ortsteil S**** nach B****** zu übernehmen und die Klage 

in vollem Umfang abzuweisen.  

 

Die Landesanwaltschaft Bayern hat sich als Vertreter des öffentlichen Interesses am Verfahren betei-

ligt und teilt die rechtliche Einschätzung des Beklagten. Eine auf die Höhe der Kosten des öffentlichen 

Verkehrsmittels beschränkte Wegstreckenentschädigung müsse jedenfalls dann möglich sein, wenn 

der nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewältigende Schulwegteil – wie hier – in zumutbarer 

Weise auch anderweitig (etwa zu Fuß oder mit dem Fahrrad) zurückgelegt werden könne. Ande-

renfalls würden nicht nur die den öffentlichen Nahverkehr tatsächlich nutzenden Schüler benachtei-

ligt, sondern auch der im Schülerbeförderungsrecht herrschende Vorrang der Beförderung durch 

öffentliche Verkehrsmittel, der der Einhaltung des Gebots der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

diene, missachtet.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogenen Akten des Beklagten sowie die Gerichts-

akten beider Rechtszüge Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die vom Verwaltungsgerichtshof zugelassene Berufung ist begründet. Das Urteil des Verwaltungsge-

richts ist abzuändern und die Klage in vollem Umfang abzuweisen. Der Kläger hat keinen Anspruch 

auf Übernahme von Schulwegkosten in Form einer Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,25 

Euro pro Kilometer auch für die Strecke zwischen B****** und dem Ortsteil S****. Die in Nummer 2 

des Bescheids des Beklagten vom 1. Februar 2012 insoweit vorgenommene und durch Widerspruchs-

bescheid vom 6. Juli 2012 bestätigte Begrenzung der Wegstreckenentschädigung auf die Höhe der 

Kosten für die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels ist rechtmäßig.  

 

Gemäß § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Schülerbeförderung (Schülerbeförderungsverordnung –

 SchBefV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. September 1994 (GVBl S. 953; BayRS 2230-5-1-

1-K), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. August 2012 (GVBl S. 443) erfüllen die Aufgaben-
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träger – hier der Beklagte – ihre Beförderungspflicht vorrangig mit Hilfe des öffentlichen Personen-

verkehrs. Andere Verkehrsmittel, wie z.B. ein privates Kraftfahrzeug, sind nur einzusetzen, soweit 

dies notwendig oder insgesamt wirtschaftlicher ist. Der Aufgabenträger kann seine Beförderungs-

pflicht im Einzelfall auch dadurch erfüllen, dass er für den zumutbaren Einsatz von privaten Kraftfahr-

zeugen eine Wegstreckenentschädigung anbietet. Bei einer möglichen Benutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel kann die Wegstreckenentschädigung auf die Höhe der Kosten für die Benutzung dieses 

Verkehrsmittels begrenzt werden (§ 3 Abs. 3 Satz 1 und 3 SchBefV). 

 

Gemessen daran ist die Berechnung des Beklagten zur Höhe der dem Kläger zu erstattenden Schul-

wegkosten nicht zu beanstanden. Das Verwaltungsgericht geht       – zunächst zutreffend und inso-

weit in Übereinstimmung mit dem Beklagten – davon aus, dass der Einsatz des privaten Kraftfahr-

zeugs des Klägers auch an den Tagen mit einem Unterrichtsende vor 17.00 Uhr notwendig war, weil 

sich hierdurch die Dauer der Abwesenheit des Klägers von seiner Wohnung um mehr als zwei Stun-

den verkürzte. Dass eine derartige Zeitersparnis die Benutzung eines Privatfahrzeugs rechtfertigt, ist 

auch in der Rechtsprechung des erkennenden Senats bereits anerkannt (vgl. U.v. 18.2.2005 – 7 B 

04.92 – juris; B.v. 5.7.2010 – 7 ZB 09.2880 – juris).  

 

Der Beklagte konnte jedoch die für diesen Einsatz des privaten Fahrzeugs des Klägers anfallende 

Wegstreckenentschädigung in rechtlich zulässiger Weise gemäß § 3 Abs. 3 Satz 3 SchBefV begrenzen.  

 

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts war es dem Kläger nämlich – obwohl er den nur 

morgens und mittags zwischen B****** und S**** verkehrenden Schulbus unstreitig nicht erreichen 

konnte – objektiv möglich, ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen. Maßgeblich sind in diesem 

Zusammenhang folgende Erwägungen:  

 

Ein Schulbus ist, wie sich aus § 3 Abs. 2 Satz 2 SchBefV ergibt, kein öffentlicher Personenverkehr im 

Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 1 SchBefV, sondern ein anderes Verkehrsmittel. Eine Anbindung des Orts-

teils S**** an B****** mit öffentlichen Verkehrsmitteln gab und gibt es nach wie vor nicht. Aller-

dings besteht, anders als das Verwaltungsgericht meint, auch keine Beförderungspflicht des Beklag-

ten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 SchBefV auf dem gesamten Schulweg, d.h. von „Tür zu Tür“. Diese Ent-

fernung ist zwar maßgeblich für die Berechnung der Gesamtlänge des Schulwegs    – im Fall des Klä-

gers 18 km einfach – und damit für das Entstehen der Beförderungspflicht des Beklagten. Die Rege-

lung des § 2 Abs. 2 Nr. 1 SchBefV schließt jedoch nicht aus, dass auch bei bestehender Beförderungs-

pflicht auf dem Schulweg unter Umständen Restwege von und zu Haltestellen verbleiben können und 

hinzunehmen sind, wie dies üblicher Weise auch bei jeglicher Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

11 

12 

13 

14 



der Fall ist. Ob es sich um einen – hinzunehmenden – Restweg zur nächstgelegenen Haltestelle han-

delt, ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.  

 

Vorliegend beträgt die Entfernung zwischen B****** und S**** 2,6 km. Es handelt sich um keine 

beschwerliche oder besonders gefährliche Strecke, die auch nach Auffassung des erkennenden Se-

nats von einem Schüler der 11. Jahrgangsstufe grundsätzlich als Weg zur nächstgelegenen Haltestelle 

bewältigt werden kann und hingenommen werden muss. 

 

Dass dem Kläger die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel gleichwohl in subjektiver Hinsicht auf-

grund des damit verbundenen Zeitaufwands nicht zumutbar war, ist ein Umstand, der bereits auf 

einer ersten Stufe der Prüfung, nämlich ob der Einsatz des privaten Kraftfahrzeugs notwendig war, 

berücksichtigt wurde und der deshalb nicht dazu führt, dass die Kostenerstattung nach § 3 Abs. 3 

Satz 2 SchBefV i.V.m. Art. 6 Abs. 6 des Bayerischen Reisekostengesetzes in voller Höhe gewährt wer-

den müsste. Denn der Beklagte hat bei seinem Vergleich des Zeitbedarfs für die Nutzung des öffentli-

chen Personenverkehrs einerseits und des Privatfahrzeugs andererseits zweimal 38 Minuten täglich 

für den anfallenden Fußweg zwischen S**** und B****** angesetzt; anderenfalls hätte sich keine 

tägliche Zeitersparnis bei Nutzung des Kraftfahrzeugs von mehr als zwei Stunden errechnet.  

 

Wie der erkennende Senat bereits entschieden hat (BayVGH, U.v. 18.2.2005 – 7 B 04.92 – juris) 

kommt es bezüglich der sodann – auf einer zweiten Stufe festzusetzenden – Wegstreckenentschädi-

gung vom Ansatz her nicht mehr darauf an, ob die Benutzung des öffentlichen Verkehrsmittels für 

den Schüler zumutbar ist, da diese Frage bereits im Rahmen der Notwendigkeit des Einsatzes eines 

privaten Kraftfahrzeugs geprüft wird. Wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel – wie hier – 

objektiv möglich ist, steht es, ohne dass es auf die Frage der subjektiven Zumutbarkeit ankommt, im 

Ermessen des Aufgabenträgers, die Wegstreckenentschädigung auf die Höhe der Kosten für die Be-

nutzung des öffentlichen Verkehrsmittels zu begrenzen (BayVGH a.a.O.). Dass der Beklagte vorlie-

gend diese Entscheidung unter Heranziehung der maßgeblichen Kriterien (angespannte Haus-

haltslage und sparsamer Umgang mit Steuergeldern einerseits und Länge, Gefahren und Beschwer-

lichkeit des zurückzulegenden Fußwegs von S**** nach B****** andererseits) zugunsten einer mög-

lichen Begrenzung der Wegstreckenentschädigung getroffen hat, ist aus rechtlicher Sicht nicht zu 

beanstanden.   

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläufige Voll-

streckung der Klage folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 
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Die Revision war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen nach § 132 Abs. 2 VwGO hierfür nicht 

vorliegen.  

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum Bundes-

verwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 

Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines 

Monats nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich einzulegen und innerhalb von zwei Monaten 

nach Zustellung dieser Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Ent-

scheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen 

Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der die Ent-

scheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeich-

net werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskosten-

hilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, 

durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Prozessbevollmäch-

tigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO 

genannten Hochschulen mit Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in 

§§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Angelegenhei-

ten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) sind auch die dort bezeichneten 

Organisationen und juristischen Personen als Bevollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren 

vor dem Bundesverwaltungsgericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln.  

 

 

 

Häring        Schmeichel Lotz-Schimmelpfennig 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 241,80 Euro festgesetzt (§ 47 Abs. 1 Satz 1, § 52 Abs. 1 GKG). 
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Häring       Schmeichel Lotz-Schimmelpfennig 

 


